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Vorwort 

liebe leserin, lieber leser! 

Essen und Trinken sind lebensnotwendig und selbstverständlicher 

Teil unseres Alltags. Essen bedeutet für uns alle wesentlich mehr 

als bloße Nährstoffzufuhr und das Interesse in der Bevölkerung 

für Themen rund um gesunde Lebensmittel und bewusste 

Ernährung ist groß. 

Die österreichischen Konsumentlnnen haben ein Recht auf sichere lebensmittel 

und ausreichende Informationen über deren Zusammensetzung, Nährwerte, 

Herstellungsverfahren und besondere Eigenschaften. lebensmittelsicherheit ist ein 

Teil der Anstrengungen des öffentlichen Gesundheitswesens zur Vermeidung von 

lebensmittelbedingten Erkrankungen und zum Schutz vor Irreführung. Wichtig ist ein 

risikobasierter Ansatz bei der Planung und Durchführung der amtlichen Lebensmittelkontrolle, 

um Schwachstellen aufzudecken und Sicherheit bestmöglich zu garantieren. 

Die Sicherheit von Lebensmitteln, Verpackungsmaterial, Spielzeug und Kosmetik ist im 

Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz geregelt. Damit die gesetzlichen 

Vorgaben eingehalten werden und das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit der 

Lebensmittel erhalten bleibt, braucht es einerseits Kontrollen und anderersei ts Transparenz. 

Daher ist es mir ein großes Anliegen, dass in meinem dafür zuständigen Ressort an einer 

ständigen Weiterentwicklung des Überwachungssystems gearbeitet wird. So wird z.B. seit 

dem Jahr 2014 in Betrieben, die ein hohes Risiko darstellen könnten, ein gezieltes amtliches 

Überwachungsprogramm durchgeführt. 

Im Lebensmittelsicherheitsbericht werden die österreichweit erhobenen Daten 

jährlich kompakt zusammengefasst und veröffentlicht. Der Bericht soll als fundiertes 

Nachschlagewerk für alle I nteressierten dienen, zur Vertrauensbildung beitragen und 

die Leistungen aller Mitwirkenden aufzeigen: Das sind die LebensmitteIinspektorinnen, 

die amtlichen T ierärztInnen, die Gutachterinnen, die Laborkräfte der AGES 

und der Lebensmitteluntersuchungsanstalten sowie die Mitarbeiterinnen im 

Gesundheitsministerium. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei all diesen Personen für ihren professionellen und 

engagierten Einsatz für unsere Sicherheit und Gesundheit. 

Dr.I' Sabine Oberhauser, MAS 

Bundesministerium für Gesundheit 
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1 Zusammenfassung 

2014 wurden von den Lebensmittelaufsichtsbehörden der Länder 43.507 Betriebskontrollen 
durchgeführt und 28.158 Proben von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 

oder den Untersuchungsstellen der Länder (Wien, Kärnten, Vorarlberg) untersucht und begutach­
tet. Von den Landesveterinärbehörden wurden 22.975 Betriebskontrollen in Fleischbetrieben und 
2.446 Betriebskontrollen in Milcherzeugerbetrieben durchgeführt. 

Die Untersuchung und Begutachtung ergab bei 23.668 Proben (84,1 %) keinen Grund zur Bean­
standung. Als gesundheitsschädlich wurden 93 Proben (0,3 %) beurteilt, 1.066 Proben (3,8 %) 

wurden als für den menschlichen Venehr ungeeignet/für den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
ungeeignet bewertet. Die häufigsten Beanstandungsgründe waren Kennzeichnungsmängel und zur 
Irreführung geeignete Angaben bei 2.566 Proben (9,1 %). 1.082 Proben (3,8 %) wurden aus diver­
sen anderen Gründen (z. B. HygieneVO, Wertminderung gemäß § 5 Abs. 5 Z 4 LMSVG, Trink­
wasserVO) beanstandet. Insgesamt lag die Beanstandungsquote bei 15,9 %. 

Wichtig für eine umfassende Bewertung dieser Zahlen ist eine differenzierte Betrachtungsweise 
anhand detaillierterer Auswertungen der Ergebnisse, die ausführlich in Kapitel 4 dargestellt sind. 

Beispielsweise zeigt eine diHerenzierte Betrachtung der als gesundheitsschädlich beurteilten 
Proben, dass die Beanstandungsquote bei Verdachts proben bei 1,0 % lag, während nur 0,2 % der 
Planproben gesundheitsschädlich waren. Der höchste Anteil an gesundheitsschädlichen Proben 
fand sich mit zwei von 23 Proben (8,7 %) bei den sonstigen Gebrauchsgegenständen, gefolgt von 
Spielwaren (14 von 446 Proben; 3,1 %) und Meeresfischen (fünf von 231 Proben; 2,2 %). Von die­
sen gesundheitsschädlichen Proben wurden beide sonstigen Gebrauchsgegenstände, eine der 14 

Spielwaren und vier der fünf Meeresfische gezielt auf Verdacht entnommen. Insgesamt waren 43 

der 93 gesundheitsschädlichen Proben (46,2 %) Verdachtsproben. 

Die höchsten Beanstandungsquoten bei den Planproben fanden sich bei Arbeitsgeräten aus der 
Lebensmitteleneugung, Speisesalz, Wildbreterzeugnissen, Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) und 
Spirituosen. Die Gesamtbeanstandungsquote bei den Planproben lag bei 13,2 % und bei den Ver­
dachtsproben bei 30,9 %. 

Die Beanstandungsquote bei den Proben aus der Eigenproduktion (PEP), die eine Überprüfung 
möglichst nahe am Beginn der Produktionskette gewährleisten, lag bei 15,8 % (969 von 6.142 Pro­
ben) mit dem höchsten Anteil' bei Teigwaren, NEM, Spirituosen und Materialien mit Lebensmit­
telkontakt. Von den Handelsproben wurden 13,1 % (1.588 von 12.100 Proben) beanstandet, mit 
dem höchsten Anteil' bei Arbeitsgeräten aus der Lebensmittelerzeugung, Speisesalz, Wildbreter­
zeugnissen sowie ZusatzstoHen und Aromen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der risikobasierte Ansatz bei der Planung und Durchführung der amt­
lichen Lebensmittelkontrolle geeignet ist, Schwachstellen aufzudecken und Sicherheit bestmöglich 
zu garantieren. Mehr Proben bringen nicht automatisch mehr Sicherheit. Die "richtigen" Proben, 
statistisch abgesichert hinsichtlich des Stichprobenumfanges und repräsentativ gezogen, sind für 
eine eHiziente und eHektive Kontrolle ausschlaggebend . 

• Warengruppen mit weniger als zehn Proben werden wegen der gerlOgen Aussagekrah der %-maßlgen Auswertung 

hier nicht berucksichtigt 
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lusamm�nfassunl 

Tabelle 1: Beanstandungsquoten wegen Gesundheitsschädlichkeit 

Jahr Probenanzahl gesundheitsschädlich Beanstandungsquote 

2012 30.966 124 0,4% 

Gesamtproben 2013 31.333 117 0,4% 

2014 28.158 93 0,3% 

2012 26.377 57 0,2 % 

Planproben 2013 26.138 44 0,2% 

2014 23.745 50 0,2% 

2012 4.589 67 1,5% 

Verdachtsproben 2013 5.195 73 1,4 % 

2014 4.413 43 1,0% 
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